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II:  TEXTLICHE  FESTSETZUNGEN

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Baugesetzbuch BauGB vom 03.11.2017, zul. geänd. 08.08.2020

1.2 Baunutzungsverordnung BauNVO vom 23.01.1990, zul. geänd. 04.05.2017

1.3 Planzeichenverordnung PlanzV 90 vom 18.12.1990, zul. geänd. 04.05.2017

1.4 Sächsiche Bauordnung SächsBO vom 11.05.2016, zul. geänd. 11.12.2018

1.5 Sächsiche Garagen- und Stellplatzverordnung SächsGarStellplVO vom 13.07.2011

2. Planungsrechtliche Festsetzungen

2.1 Art der baulichen Nutzung nach BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 1
2.1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet nach BauNVO § 4 Abs. 1, 2 und 3
 Zulässige Nutzung: Wohnen
 zulässig sind: 1. Wohngebäude
  2. der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und
   Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe
               ausnahmsweise können
 zugelassen werden: 1. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe
  2. Gartenbaubetriebe
 nicht zulässig sind: 1. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
   und sportliche Zwecke
  2. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
  3.  Anlagen für Verwaltungen
  4. Tankstellen  

2.2 Maß der baulichen Nutzung nach BauGB § 9 Abs. Nr. 1,
 nach BauNVO § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 1
2.2.1 Grundflächenzahl: GRZ 0,4 (Obergrenze)

2.2.2 Geschossflächenzahl: GFZ 0,7 (Obergrenze)

  GRZ und GFZ -  festgesetzte öffentliche und private Grünflächen bleiben
  für die Berechnung der überbaubaren Grundstücksfläche unberücksichtigt,
  diese Flächen gelten nicht als Bauland

2.2.3 Zahl der Vollgeschosse: I und II

2.2.4 Gebäudehöhen (Traufhöhen): TH = 4,50 m bei I
  TH = 7,00 m bei II
  Festsetzungen bei I gelten auch für Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss
   Festsetzungen bei II gelten nicht für Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss

 Erdgeschossfußbodenhöhe: max. 0,50 m
  Die Traufhöhe ist die Höhe des Schnittpunktes der Außenkante
  der betrachteten Außenwand mit der Dachhaut im Sinne
  von § 6 Abs. 4 Satz 3 der SächsBO bezogen auf die Bezugshöhe.
  Als Bezugshöhe für die Trauf- und die Erdgeschossfußbodenhöhe
  gilt die höchste Höhe der Anliegerstraße am jeweiligen Grundstück.

2.2.5 Drempel: über dem II. Vollgeschoss nicht zulässig

2.3 Bauweise nach BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 2,
 nach BauNVO § 22 Abs. 1 und 2
2.3.1 Bauweise:  offene Bauweise

2.3.2 zulässige Hausformen: Einzelhäuser

2.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen nach BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 2,
 nach BauNVO § 23 Abs. 1, 2, 3 und 5
2.4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung mittels Baugrenzen und Baulinien festgesetzt.

2.4.2 Untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO und bauliche Anlagen, die nach SächsBO
 in den Abstandsflächen zulässig sind, sind auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

2.5 Nebenanlagen nach BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 4
2.5.1 Nebenanlagen auf den Grundstücken gemäß BauNVO § 14 Abs. 1 und § 15 Abs. 1
 zulässig sind: untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen,
  die dem Nutzungszweck der Grundstücke entsprechen
 unzulässig sind: Nebenanlagen, die nach Anzahl, Lage, Umfang oder
  Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebietes widersprechen
  und wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen,
  die für das Baugebiet oder dessen Umgebung unzumutbar sind

2.5.2 Nebenanlagen für Ver- und Entsorgung des Baugebietes gemäß BauNVO § 14 Abs. 2
 Nebenanlagen, die der Versorgung mit Trinkwasser, Erdgas, Elektrizität und Fernmeldeanlagen
 sowie der Entsorgung von häuslichem Abwasser, Oberflächenwasser und Hausmüll dienen,
 sind in der Planzeichnung ausgewiesen.

2.6 Grundstückzufahrten, Garagen und Stellplätze nach BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22

2.6.1 Öffentliche Stellplätze sind in der Planzeichnung ausgewiesen.

2.6.2 Private Stellplätze und Garagen sind auf dem jeweiligen Grundstück einzurichten.
 Die Anordnung dieser ist auch außerhalb des Baufensters als Grenzbebauung entspr. der SächsBO,
 unter Beachtung § 3 Zu- und Anfahrten der SächsGarStellplVO zulässig.
 Zulässige Nutzung nach BauNVO § 12 Abs. 2, 3
 zulässig sind: Garagen und Stellplätze für den durch die Nutzung verursachten Bedarf
 unzulässig sind: Garagen und Stellplätze für Kfz mit einem Eigengewicht über 3,5 t
  sowie für Anhänger dieser Kfz

2.6.3 Grundstückszufahrten sind nur im Bereich der Anliegerstraßen anzuordnen, eine Anordnung im Bereich der
 Anliegersammelstraße, Zufahrtstraße von der Colditzer Straße bis südlichste Anliegerstraßen, ist nicht zulässig.

2.7 Von der Bebauung frei zuhaltende Flächen BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 10
 Die Sichtfelder der Straßeneinmündung der Anliegerstraße auf die Colditzer Straße sind von allen
 sichtbehindernden baulichen Anlagen frei zuhalten. Die Sichtfelder liegen auf den Straßenflächen selbst
 und auf dem geplanten Gehweg. Sie sind deshalb nicht in der Planzeichnung dargestellt.

2.8 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 11
2.8.1 Die öffentlichen Verkehrsflächen, als Verkehrsberuhigter Bereich - Zone 30, mit und ohne Trennung der
 Verkehrsarten und der Fußgängerbereiche einschl. der öffentlichen Parkflächen, Stellplätze für Pkw,
 sind in der Planzeichnung ausgewiesen.

2.8.2 Die private Verkehrsfläche, als Zufahrt für die Bewirtschaftung des Regenrückhaltebeckens, ist in der
 Planzeichnung ausgewiesen.

2.9 Flächen für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, einschl. der Rückhaltung und
 Versickerung von Niederschlagswasser sowie für Ablagerungen BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 14
2.9.1 Ein Regenrückhaltebecken für die Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers aus dem Plangebiet
 zwecks dosierter Einleitung in den Vorfluter ist in der Planzeichnung ausgewiesen.

2.9.2 Ein Entwässerungsraben für  die Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers der Zufahrtsstraße
 zwecks dosierter Einleitung in den Vorfluter ist in der Planzeichnung ausgewiesen.

2.10 Öffentliche und private Grünflächen mit Pflanzgeboten nach BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 15
2.10.1 Öffentliche Grünflächen und private Grünflächen mit Pflanzgeboten sind in der Planzeichnung ausgewiesen.

2.10.2 Öffentliche Grünflächen besonderer Zweckbestimmung:
 Ein Kinderspielplatz für das Plangebiet ist in der Planzeichnung ausgewiesen.

2.11 Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
 nach BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 24
2.11.1 Ehemaliges Plangebiet  Bebauungsplan"SÜDHANG" - 1. Änderung
2.11.1.1 Die Flächen mit erhöhten Schallimmissionen gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz infolge
 Straßenverkehrslärm auf der Staatsstraße S44 sind in der Planzeichnung ausgewiesen.

2.11.1.2. Die Überschreitung der zulässigen Pegelwerte für die jeweiligen Grundstücke im einzelnen sind im
 Bericht 2017-09-AA-10-PB001 vom 26.01.2010 "Schalltechnisches Gutachten im Rahmen der
 Bauleitplanung für das Wohngebiet Südhang in Geithain" ausgewiesen.
 Maximale Überschreitung:
  zulässige Pegelwerte in dB zu erwartende Werte in dB
  Orientierungswerte Immissionswerte
  nach DIN 18005 Beibl. 1 nach § 47 BImSchG
 tags / nachts: 55 / 45 59 / 49 max. 65,5 / 59,3 

2.11.1.3 Entsprechend der Höhe aus den gemäß 2.11.1.2 resultierenden Überschreitungen sind in den betroffenen
 Baugrundstücken entsprechende passive Schallschutzmaßnahmen bei der Planung der Wohngebäude
 erforderlich, wie sie im Schalltechnischen Gutachten dargestellt sind.

2.11.2 Südlich erweitertes Plangebiet Bebaungsplan "SÜDHANG" - 2. Änderung
2.11.2.1 Flächen mit erhöhten Schallimmissionen gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz infolge Straßenverkehr
 auf der Staatsstraße S44 und Bahnverkehr auf der Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz sind nicht vorhanden.

2.11.2.2. Die zulässigen Pegelwerte für die Grundstücke im südlich erweiterten Plangebiet sind im Schalltechnischen
 Gutachten-Nr. 2059-21-AA-21-PB001 vom 24.06.2021 im Rahmen der Bauleitplanung ausgewiesen.

  zulässige Pegelwerte in dB zu erwartende Werte in dB
  Orientierungswerte Immissionswerte
  nach DIN 18005 Beibl. 1 nach 16. BImSchV
 tags / nachts: 55 / 45 59 / 49 max. 51 / 46 

2.12 Pflanzgebote, Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bepflanzungen
 nach BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25
2.12.1 Die Grundflächen nicht mehr genutzter Gebäude und Verkehrsflächen sind vollständig zu entsiegeln und
 gemäß der grünordnerischen Festsetzungen zu gestalten.

2.12.2 Die öffentlichen Grünflächen und die privaten Grünflächen mit Pflanzgeboten sind als dauerhafte Grünflächen
 anzulegen und zu erhalten.
 Vorhandene Bäume und Strauchgehölze sind zu schützen und dauerhaft zu erhalten.
 Für Bepflanzungen sind die Grenzabstände gemäß Sächsischem Nachbarrechtsgesetz einzuhalten.

2.12.3 Die öffentlichen Grünflächen Pflanzflächen Pf1, Pf2, Pf3, Pf4, Pf7, Pf8, PF9, Pf10 und Pf11 sowie die
 festgesetzten privaten Grünflächen Pf5, Pf6, Pf9, Pf10 , Pf11, Pf12 und Pf13  im Plangebiet werden mit
 folgenden Pflanzgeboten gemäß Grünordnungsplan vom 15.01.2021, geändert 21.05.2021, festgesetzt.
 Pflanzfläche Pf1
 Die Pflanzfläche ist mit Wiese begrünt.
 Weiterhin zulässig ist auch eine Bepflanzung mit niedrig wachsenden heimischen Laubgehölzen (Bodendecker)
 mit Endhöhen bis max. 0,50 m. Zur Verkehrsfläche ist ein Mindestabstand von 1 m einzuhalten.
 Der vorhandene Laubbaum, Hochstamm nach Pflanzliste, ist dauerhaft zu erhalten.
   Pflanzfläche Pf2
 Die vorhandenen 3 Linden sind dauerhaft zu erhalten.
 Weiterhin ist die Fläche mit Wiese begrünt.
 Pflanzfläche Pf3
 Die Spielplatzfläche ist mit Wiese umgrünt.
 Die im Randbereich mit vorhandenen 8 Linden sind dauerhaft zu erhalten.
 Pflanzfläche Pf4
 Die Pflanzfläche ist mit Wiese begrünt.
 Die vorhandenen 2 Laubbäume, Hochstamm gemäß Pflanzliste, sind dauerhaft zu erhalten.
 Pflanzfläche Pf5
 Die Pflanzfläche ist mit Wiese begrünt.
 Der vorhandenen 2 Laubbäume, Hochstamm gemäß Pflanzliste, sind dauerhaft zu erhalten.
 Pflanzfläche Pf6
 Die Pflanzfläche ist mit Wiese begrünt.
 Die vorhandenen 10 Laubbäume, Hochstamm gemäß Pflanzliste, sind dauerhaft zu erhalten.
 Pflanzfläche Pf7
 Die Pflanzfläche ist mit Wiese begrünt.
 Die vorhandenen 3 Laubbäume sind dauerhaft zu erhalten.
 Die vorhandene einreihige Hecke aus heimischen Laubsträuchern ist dauerhaft zu erhalten.
 Zur vorhandenen Trinkwasserleitung ist ein Mindestabstand von 1 m für Strauchpflanzungen und
 von 3 m für Baumpflanzungen einzuhalten.
 Pflanzfläche Pf8
 Die Pflanzfläche ist mit Wiese zu begrünen und mit einem Hochstamm, gemäß Pflanzliste,
 zu bepflanzen, dieser ist dauerhaft zu erhalten.
 Der bereits vorhandene Hochstamm ist dauerhaft zu erhalten. 
 Pflanzfläche Pf9
 Entlang der östlichen Grundstücksgrenzen im Bereich der Baumreihe ist eine einreihige
 Hecke aus heimischen Laubsträuchern, gemäß Pflanzliste, zu pflanzen.
 Die bestehende Baumreihe ist dauerhaft zu erhalten.
 Entsprechend Planzeichnung ist die Baumreihe durch die Pflanzung von Obstbäumen als Hochstamm
 mit 8-10 cm Stammdurchmesser zu ergänzen, diese sind dauerhaft zu erhalten.
 Die Fläche zwischen Baumreihe und Strauchhecke ist mit Wiese zu begrünen.
 Zur vorhandenen Trinkwasserleitung ist ein Mindestabstand von 1 m für Strauchpflanzungen und
 von 3 m für Baumpflanzungen einzuhalten.

3. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

3.1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen nach SächsBO §§ 9, 10
3.1.1 Fassaden Haupt- und Nebengebäude
 Fassadenausführung nur in folgenden Materialien zulässig:
 Allgemein: Putz, Ziegelmauerwerk
 Teilflächen: Naturschiefer, asbestfreie Faserzementschablonen, Naturstein, Holz

3.1.2 Dachform Haupt- und Nebengebäude
 Dachausbildung: Sattel- oder Walmdach, auch Krüppelwalmdach
 Dachneigung: bei Gebäuden mit einem Vollgeschoss (I) 25°- 50°
  bei Gebäuden mit zwei Vollgeschossen (II) 25°- 35°
  Festsetzungen bei I gelten auch für Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss
  Festsetzungen bei II gelten nicht für Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss

3.1.3 Dachgestaltung und Dachfarben
 Dacheindeckungen in folgenden Materialien zulässig:
 Allgemein: Betondachsteine, Dachziegel, Naturschiefer, asbestfreie Faserzementschablonen
 Teilflächen: Betondachsteine, Dachziegel, Naturschiefer, asbestfreie Faserzementschablonen

 Dacheindeckungen in folgenden Farben zulässig:
 Allgemein: Schwarze, braune und rote Farbtöne
  einschl. aller Farbnuancen dieser Farbtöne

 Dachaufbauten und Nebengiebel müssen dem Hauptdach untergeordnet sein,
 z.B. Länge des Dachaufbaues max. 2/3 der zugeordneten Außenwandlänge.

3.1.4 Regen- und Oberflächenwasserableitung
 Auf jedem Baugrundstück ist für die Rückhaltung von Regen- und Oberflächenwasser ein
 Regenspeicher von mind. 6 m³ Fassungsvermögen anzuordnen.

3.1.5 Außenantennen
 Außenantennen sind nicht zulässig, ausgenommen pro Gebäude ein Parabolspiegel
 für Rundfunk und Fernsehen an nicht gut einsehbarer Gebäudeseite oder Stelle.

3.1.6 Werbeanlagen
 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.
 Eine störende Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig.
 Für verfahrensfreie (genehmigungsfreie) Werbeanlagen wird eine Anzeige- und
 Genehmigungspflicht bei der Bauverwaltung der Stadt Geithain festgesetzt.

3.1.7 Warenautomaten
 Warenautomaten außerhalb von Gebäuden sind im Plangebiet nicht zulässig.

3.1.8 Außenbeleuchtung
 Die Beleuchtung im Baugebiet ist freundlich für nachtaktive Insekten auszuführen.

3.1.9 Niederspannungsleitungen
 Niederspannungsleitungen sind als Freileitung im Plangebiet nicht zulässig.

3.2 Gestaltung der nicht überbauten Flächen nach SächsBO § 8 Abs. 1 Nr. 1, 2
3.2.1 Die nicht mit Gebäuden oder baulichen Anlagen überbauten Flächen sind mit Wiese zu begrünen
 oder gärtnerisch naturnah zu bepflanzen.
3.2.2 Befestigte nicht überbaute Flächen sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen,
 z.B. mit Öko-Pflaster, Rasengitterplatten usw.

4. Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise

4.1 Meldepflicht bei Bodenfunden nach SächsDschG § 20
4.1.1 Das Plangebiet liegt in einem archäologischen Relevanzbereich.
 Vor Beginn von Erschließungs-, Erd- und Bauarbeiten muss im betroffenen Areal durch das Landesamt für
 Archäologie eine archäologische Grabung durchgeführt werden. Bauverzögerungen sind dadurch nicht
 auszuschließen. Der Termin für die Grabung ist mit dem Landesamt für Archäologie mindestens 8 Wochen
 vor Beginn abzusprechen oder schriftlich mitzuiteilen.
 Vor Beginn von Bau- bzw. Erdarbeiten, auch Erschließung, ist ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche
 Genehmigung bei der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Landkreis Leipzig zu stellen.

4.1.2 Bei Erdarbeiten auftretende archäologische Funde (auffällige Bodenverfärbungen, Gefäßscherben,
 Gräber, Knochen, Geräte aus Stein und Metallen, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art,
 auch unbekannte Fundamente, Keller, Brunnen u.a.) sind diese sofort dem Landesamt für Archäologie
 Dresden und der Unteren Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt meldepflichtig.   

4.1.3 Fundstellen sind bis zum Eintreffen der Vertreter der Behörden am Fundort so zu belassen, vor weiteren
 Zerstörungen und fremden Zugriff zu sichern.   

4.1.4 Die mit Erdarbeiten beauftragten Firmen sind auf die Meldepflicht schriftlich hinzuweisen. 

4.2 Mutterbodenschutz, Bodenaushub und Altlasten nach BauGB  § 202
4.2.1 Altlasten
 Im Plangebiet sind lt. Altlastenkataster keine Flächen mit Altlastenverdacht.

4.2.2 Mutterbodenschutz
 Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen
 Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
 Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

4.2.3 Bodenaushub
 Bodenaushub, Mutter- und Unterboden, ist auf dem Baugrundstück zu verwerten.
 Darüber hinaus anfallender, im Plangebiet nicht verwertbarer, Bodenaushub ist zwecks Wiederverwendung
 entsprechend KrW-/AfG §§ 4, 6 Abs. 1 einer hochwertigen stofflichen Verwertung zuzuführen (zu deponieren).

4.2.4 Bodenversieglung
 Die Bodenversieglung und Bodenbeeinträchtigung ist gemäß BBodSchG §§ 1,4 auf das unabdingbare
 Maß zu minimieren. Schädliche Bodenbeeinträchtigungen und baubetriebsbedingte Bodenbelastungen
 sind zu vermeiden und nach Abschluß der Baumaßnahmen zu beseitigen.

4.3 Kampfmittelbelastung
4.3.1 Das Plangebiet ist der zuständigen Behörde nicht als kampfmittelbelastetes Gebiet bekannt.

4.3.2 Ein Auffinden von Kampfmittel und einzelner Munitionskörper ist bei Erdarbeiten dennoch nicht ausgeschlossen.
 Bei jeglichen Kampfmittel- und Munitionsfunden ist die Polizeibehörde (Notruf 110) oder das Polizeiverwal-
 tungsamt, Referat 15 - Kampfmittelbeseitigungsdienst - (Tel. 0351/8501-0) sofort zu verständigen. 

4.4 Wasserschutzgebiete und Grundwasserstand
4.4.1 Das Plangebiet liegt in der Trinkwasserschutzzone III A der Wasserfassungen Flößberg, Esa I und
 ESA II gemäß Beschluss vom 02.09.1981 des Kreistages Geithain - Beschluss-Nr. 43/XV/91.
 Deshalb sind für die Nutzung der Baugrundstücke Verbote und Nutzungsbeschränkungen entsprech.
 Beschluss-Nr. 43/XV/91 und dem Regelwerk des DGVW W 101, Deutscher Verein des Gas- und
 Wasserfaches e.V., Stand Juni 2006, Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete zu beachten.
 In der Trinkwasserschutzzone ergeben sich möglicherweise Einschränkungen bei einer beabsichtigten
 Nutzung von Erdwärme. Entsprechende geothermische Anlagen unterliegen deshalb grundsätzlich
 der Anzeige- und Genehmigungspflicht.  

4.5 Klimaschutz
4.5.1 Die Hinweise zur Auswahl und Aufstellung von Klimageräten und Luftwärmepumpen des Leitfadens Schall
 des Bundesverband Wärmepumpe (BWP) und weiterer Richtlinien und Regelungen für die Verbesserung
 des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Klimageräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen
 und Mini-Heizblockkraftwerke) sind zu beachten.

4.6 Vorhandener Leitungsbestand im Plangebiet
4.6.1 Trinkwasser-, Erdgas-, Niederspannungs- und Telekommunikationsversorgungsleitungen sind im nördlichen
 und östlichen Plangebiet vorhanden. Die Leitungstrassen sind im Plan ausgewiesen und von einer
 Überbauung freizuhalten.

4.7 Vorhandene Vermessungs- und Grenzmarken im Plangebiet
4.7.1 Im Bereich des Plangebietes können sich Vermessungs- und Grenzmarken befinden, die entsprechend
 § 6 Abs. 2 Sächsiches Vermessungs- und Geobasinformationsgesetz besonders zu schützen und
 zu erhalten sind. Handlungen, die die Erkennbarkeit oder Verwendbarkeit von Grenzmarken beeinträchtigen
 sind zu unterlassen.

4.7.2 Bei Arbeiten mit der Gefahr einer Veränderung, Beschädigung oder Entfernung von Grenzmarken hat der
 Ausführende auf eigene Kosten deren Sicherung bei einem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
 zu veranlassen.

2.12.4 Die Pflanzflächen Pf1 bis Pf12 sind gemäß Festsetzungen Pkt. 2.12.3 mit Bäumen, Sträuchern und Heistern
 entsprechend folgender Pflanzliste zu begrünen:

 Bäume: Kronendurchmesser
 Traubeneiche (Quercus petraea) 15 bis 20 m
 Stieleiche (Quercus robur) 15 bis 25 m
 Flatterulme (Ulmus laevis) 12 bis 15 m
 Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 12 bis 15 m
 Winterlinde (Tilia cordata) 10 bis 15 m
 Rotbuche (Fagus sylvatica) 10 bis 15 m
 Walnuss (Juglans regia) 10 bis 15 m
 Vogelkirsche (Prunus avium)   8 bis 12 m
   Wildapfel (Malus sylvestris)   7 bis 10 m
 Wildbirne (Pyrus communis)   7 bis 10 m
 Hainbuche (Carpinus betulus)   6 bis   8 m
 Traubenkirsche (Prunus padus)   4 bis   8 m
 Vogelbeere (Sorbus aucuparia)   4 bis   6 m

 Heister  
 Winterlinde (Tilia cordata)
 Silberweide (Salix alba)
 Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
 Stieleiche (Quercus robur)
  Bruchweide (Salix fragilis)
 Sträucher: max. Höhenwuchs
 Salweide (Salix caprea) 8 m
 Hasel (Corylus avellana) 6 m
 Eingriffl. Weißdorn (Crataegus monogyna) 6 m
 Zweigriffl. Weißdorn (Crataegus laevigata) 6 m
 Hartriegel (Cornus sanguinea) 5 m
 Faulbaum (Rhamnus frangula) 5 m
 Eur. Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) 5 m
 Schneeball (Viburnum opulus) 5 m
 Liguster (Ligustrum vulgare) 5 m
 Schlehe (Prunus spinosa) 4 m
 Hundsrose (Rosa canina) 3 m
 Weinrose (Rosa rubiginosa) 3 m
 Zimtrose (Rosa majalis) 2 m
 Heckenrose (Rosa corymbifera) 2 m
 Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum) 2 m
 Rote Johannisbeere (Ribes rubrum) 2 m

 Bodendecker: max. Höhenwuchs
 Zwergmispel (Cotoneaster ssp.) 0,5 m
 Bodenbedeckende Rosen (Rosa ssp.) 0,5 m
 Efeu (Hedera helix ssp.) 0,5 m
 Berberitze (Berberis ssp.) 0,5 m
 Kriechspindel (Euonymus fortunei ssp.) 0,5 m

2.12.5 Für die Neupflanzungen gelten folgende Festsetzungen:
 Bäume sind als Hochstamm mit Drahtballen und Stammumfang von mindestens 16 bis 18 cm in 1 m Höhe
 zu pflanzen, d.h. Hochstämme mindestens 3 mal verpflanzt.
 Sträucher sind mindestens mit Pflanzqualität v. Str. Höhe 100 bis 150 cm zu pflanzen.
 Heister sind mindestens mit Pflanzqualität v. Hei. ab 6 cm Stammumfang und Höhe 100 bis 150 cm zu pflanzen.

WA I, II 1)

o

GFZ 0,7

E

SD, WD bei I: 25°- 50°
bei II: 25°- 35°

TH bei I: 4,50 m
bei II: 7,00 m

GRZ 0,4

I:  ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
nach BauGB § 9 Abs. 1 in Verbindung mit der BauNVO und der PlanzV90

Planzeichen gemäß Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)

WA  = Allgemeines Wohngebiet
II = zulässige Anzahl der Vollgeschosse
o = offene Bebauung
E = nur Einzelhäuser zulässig
GRZ = Grundflächenzahl (Obergrenze)
GFZ = Geschossflächenzahl (Obergrenze)
SD, WD = Sattel- und Walmdach zulässig
25°- 50° = zulässige Dachneigung
TH = max. zulässige Traufhöhe bezogen auf
  höchste Höhe Anliegerstraße am Grundstück

1) Festsetzungen bei I gelten auch für Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss
   Festsetzungen bei II gelten nicht für Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes derzeitiger Stand

Baugrenze

Baulinie

Vehrkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Verkehrsberuhigter Bereich - Zone 30
Breite = 6,25 m einschl. 2 x 0,50 m Schrammbord

öffentliche Parkfläche

Kinderspielplatz für Plangebiet

öffentliche Fläche für Versorgungsanlagen

Elektrizität, Trafostation für Plangebiet

Planzeichen gemäß Durchführungsverordnung zur Sächsischen Bauordnung

bestehende Flurstücksgrenze

Flurstücksgrenze bereits gebildeter Baugrundstücke

vorgeschlagene Flurstücksgrenze (unverbindlich)

vorhandene bauliche Anlage,
im Liegenschaftskataster noch nicht eingemessen

Baum vorhanden erhalten

Pkw-Stellplatz, öffentlichSt

Behinderten-Stellplatz, öffentlichBSt

Vehrkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
Verkehrsberuhigter Bereich - Zone 30
Breite = 8,70 m einschl. 0,50 m Schrammbord
und 2,30 m Fußweg (inkl. 0,50 m seitlicher Sicherheitsraum)

Gashochdruck-Versorgungsleitung DN 150 vorhanden,
Schutzstreifen 2 m rechts und links der Leitung,
Mindestabstand zu Gebäuden 15 m

Baum neu anpflanzen

246,98 vorhandene Geländehöhe, z.B. 246,98 m über HN (76)

vorhandener Zaun

Fußweg

vorhandener Höhenbezugspunkt
OKD Wasserschieber = 246,25 m ü. HN (76)W

Regenrückhaltebecken für Plangebiet
einschl. Böschungsanlagen
Fassungsvermögen max. 619 m³

HP
OKD 246,25

Nutzungsschablone: Die Nutzungsschablone gilt für den gesamten Geltungsbereich
des Bebauungsplanes und damit für alle Baufenster!

öffentliche Grünfläche

öffentliche Grünfläche mit Bindungen für Bepflanzungen und
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
gemäß textlichen Festsetzungen und Grünordnungsplan

öffentliche Grünfläche zum Anpflanzen  und Erhalten
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,
gemäß textlichen Festsetzungen und Grünordnungsplan

Trinkwasserversorgungsleitung vorhanden

Gasmittel-/niederdruck-Versorgungsleitung DN 150/DN 100 vorhanden,
Schutzstreifen 2 m rechts und links der Leitung

Telekommunikations-Versorgungsleitung vorhanden,
Schutzstreifen 1 m rechts und links der Kabeltrasse

Fläche mit Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen, hier speziell
Schallschutzmaßnahmen gegen Verkehrslärm
gemäß textlichen Festsetzungen

Niederspannungs-Versorgungsleitung vorhanden,
Schutzstreifen 1 m rechts und links der Kabeltrasse

R

Vehrkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
private Zufahrt für Bewirtschaftung Regenrückhaltebecken
sandgeschlämmte Schotterdecke Breite = 3,00 m

Entwässerungsgraben für Zufahrtsstraße

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Erweiterung

private Grünfläche mit Bindungen für Bepflanzungen und
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
gemäß textlichen Festsetzungen und Grünordnungsplan

neue Wohnungsbaufläche

vorhandene bauliche Anlage

1113
80

1113
81

1113
82

1113
83

1113
79

1113
67

1113
100

1113
77

1113
76

1113
101

1113
103

1113
102

1113
84

1113
85 1113

99

1113
86

1113
87

1113
90

1113
88

1113
66

1113
89

1113
91

1113
92

1113
93

1113
94

1113
95

1113
96

1113
97

1 3 11

1
5

2 4

8

7

6

9

1 0
1 21 4

2 8

2 92 72 5

3 0

3 1

2 3

2 2

2 4

1 7
2 1

1 61 8

private Grünfläche zum Anpflanzen und Erhaltern
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,
gemäß textlichen Festsetzungen und Grünordnungsplan
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Stadtrat der Stadt Geithain hat am 20.11.2018 nach § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen,
 den Bebauungsplan "Südhang" einer 2. Änderung zu unterziehen, Beschluss-Nr. 338/54/2018.
 Die ortsübliche Bekanntmachung dieses Beschlusses ist durch Abdruck im Geithainer Anzeiger,
 Amtsblatt der Stadt Geithain, Nr. 01/2019/KW 51/2018 vom 22.12.2018 erfolgt.

 Geithain, ................... .................................. ...............................
  Siegelabdruck Bürgermeister

3. Der Stadtrat der Stadt Geithain hat am 21.01.2021 nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen,
  den Entwurf einschl. Textteil und Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes "Südhang" Geithain,
 den Grünordnungsplan einschl. Textteil, den Umweltbericht, den Ist-Zustandsplan und den
 Artenschutzfachbeitrag öffentlich auszulegen, Beschluss-Nr. 149/21/2021.
 Die ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung ist durch Abdruck im
 Geithainer Anzeiger, Amtsblatt der Stadt Geithain, Nr. 03/2021 vom 27.02.2021 erfolgt.

 Geithain, ................... .................................. ...............................
  Siegelabdruck Bürgermeister

ÜBERSICHTSPLAN   M  1:10 000

4. Der Entwurf einschl. Textteil und Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes "Südhang" Geithain,
 den Grünordnungsplan einschl. Textteil, den Umweltbericht, den Ist-Zustandsplan und den
 Artenschutzfachbeitrag hat nach § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats  vom 08.03.2021 bis
 einschl.  12.04.2021 in der Stadtverwaltung Geithain Zi. 110 zu jedermann Einsicht öffentlich ausgelegen.
 

 Geithain, ................... .................................. ...............................
  Siegelabdruck Bürgermeister

5. Der Stadtrat der Stadt Geithain hat am 11.05.2021 die Stellungnahmen der Träger öffentlicher
 Belange zur 2. Änderung des Bebauungsplanes abgewogen, Beschluss-Nr. 168/24/2021.
 Die zu berücksichtigenden Änderungen und Ergänzungen wurden gemäß Abwägung
 in den Bebauungsplan eingearbeitet.
 Die ortsübliche Bekanntmachung des Abwägungsbeschlusses ist durch Abdruck im
 Geithainer Anzeiger, Amtsblatt der Stadt Geithain, KW 06/2021 vom 29.05.2021 erfolgt.

 Geithain, ................... .................................. ...............................
  Siegelabdruck Bürgermeister

6. Die von der 2. Änderung bzw. Ergänzung des Bebauungsplanes berührten Träger öffentlicher Belange
 sind nach § 4 Abs. 3  Bau GB mit dem Schreiben vom 12. und 17.05.2021 über diese Änderungen
 bzw. Ergänzungen informiert worden.

 Geithain, ................... .................................. ...............................
  Siegelabdruck Bürgermeister

7. Der katastermäßige Bestand wird als richtig bestätigt.

 

 Borna, ................... .................................. ...............................
  Siegelabdruck Landratsamt Landkreis Leipzig,
   Vermessungsamt

8. Der Stadtrat der Stadt Geithain hat am ..................................... nach § 10 Abs. 1 BauGB
 den Bebauungsplan - 2. Änderung mit zeichnerischen und textlichen Festsetzungen einschl.
 Begründung - 2. Änderung, Grünordnungsplan - 2. Änderung mit Textteil und Umweltbericht
 als Satzung beschlossen, Beschluss-Nr. ............................................................

 

 Geithain, ................... .................................. ...............................
  Siegelabdruck Bürgermeister

2. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2  Bau GB
 mit den Schreiben vom 23.02.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

 Geithain, ................... .................................. ...............................
  Siegelabdruck Bürgermeister

9. Der Satzungsbeschluss ist am .............................................. gemäß § 10 BauGB mit dem Hinweis,
 dass der vorstehende Bebauungsplan - 2. Änderung ab dem ........................................................
 in der Stadtverwaltung Geithain, Fachbereich Bauverwaltung, während der Dienststunden zu
 jedermann Einsicht öffentlich ausliegt, durch Abdruck im Geithainer Anzeiger, Amtsblatt der
 Stadt Geithain, Nr. ............................ vom .........................................
 ortsüblich bekannt gemacht worden.

 Geithain, ................... .................................. ...............................
  Siegelabdruck Bürgermeister

10. Die Übereinstimmung des Bebauungsplanes - 2. Änderung, bestehend aus der
 Planzeichnung vom 15.01.2021, geändert 06.07.2021, mit zeichnerischen und textlichen Festsetzungen,
 der Begründung - 2. Änderung vom 15.01.2021, gändert 06.07.2021
 dem Grünordnungsplan - 2. Änderung mit Textteil vom 15.01.2021, geändert 21.05.2021,
 dem Umweltbericht vom 15.01.2021, geändert 21.05.2021,
 dem Artenschutzfachbeitrag vom 15.01.2021,
 der Schallimmissionsprognose zur 1. Änderung Bebauungsplan "Südhang" Fassung vom 26.01.2010 und
 der Schallimmissionsprognose zur 2. Änderung Bebauungsplan "Südhang" Fassung vom 24.06.2021
 mit der zum Satzungsbeschluss am ........................................................................
 zugrundeliegenden Fassung wird bestätigt.

 Geithain, ................... .................................. ...............................
  Siegelabdruck Bürgermeister

PLANGRUNDLAGE

Der zeichnerische Teil des Bebauungsplans
wurde auf der Grundlage eines digitalen
Auszugs aus der amtlichen Liegenschaftskarte
des Landratsamtes Landkreis Leipzig,
Vermessungsamt, erstellt.

 Pflanzfläche Pf10
 Die bestehende Baumreihe ist dauerhaft zu erhalten und entsprechend Planzeichnung durch
 die Pflanzung von  6 Laubbäumen, gemäß Pflanzliste, zu ergänzen, diese sind dauerhaft zu erhalten.
 Im Übergang zur Landwirtschaftlichen Nutzfläche ist durch Sukzession die Entwicklung
 eines mindestens 2 m breiten Staudensaumes zu fördern. 
 Pflanzfläche Pf11
 Das bereits bestehende Regenrückhaltebecken ist als naturnaher Teich mit Böschungen zu erhalten.
 Der Umgebungsbereich ist mit Wiese begrünt und der westliche Bereich ist mit 3 großkronigen
 Laubbäumen, Hochstamm gemäß Pflanzliste, bepflanzt, diese Laubbäume sind dauerhaft zu erhalten.
 Pflanzfläche Pf12
 Entlang der äußeren Grundstücksgrenzen ist eine Hecke aus heimischen Laubsträuchern und/oder
 Laubbäumen zu pflanzen, Arten gemäß Pflanzliste, die Artenvielfalt ist auszuschöpfen.
 Pflanzfläche Pf13
 Entlang der südlichen Grundstücksgrenzen ist eine fünfreihige Hecke aus heimischen Laubsträuchern
 und Heistern zu pflanzen, Arten gemäß Pflanzliste ca. 1 St./m², die Artenvielfalt ist auszuschöpfen.
 Im Übergang zur Landwirtschaftlichen Nutzfläche ist durch Sukzession die Entwicklung eines
 mindestens 2 m breiten Staudensaumes zu fördern.
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STADT GEITHAIN

BEBAUUNGSPLAN "SÜDHANG"
2. ÄNDERUNG

Gemarkung Geithain
Flurstücke 1113/32 bis 1113/103

Flurstück 1113/33 (anteilig)

Landkreis Leipzig
Land Sachsen
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